STADTWERKE

SOMENGEN
Stromliefervertrag Fuhrmannle Strom Haushalt Natur

zwischen

Stadtwerke Mengen (SWM)
Wasserstralle 4
88512 Mengen

und

1. Kunde
Gender Hinweis: Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen ménnlich, weiblich und divers
(m/w/d) verzichtet. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaRen fiir alle Geschlechter.

Name, Vorname Telefon tagsiiber / mobil E-Mail

StraBe, Hausnummer PLZ, Ort

Der Lieferant kann dem Kunden (iber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung,
Anderung oder Beendigung dieses Vertragsverhiltnisses (z. B. Mitteilungen {iber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fiir
eine dariiber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 9. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind
dem Lieferanten unverziglich in Textform mitzuteilen.

Entnahmestelle

StralRe, Hausnummer PLZ, Ort

Identifikationsnummer der Marktlokation* Zahlernummer Zdhlerstand
(‘sofern bekannt)

2. Bisheriger Energiebezug
Um lhren Auftrag schnellstmdoglich ausfiihren zu kdnnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativum Zusendung einer Kopie
Ihrer letzten Energierechnung. (Achtung: Unterlagen kénnen nicht zuriickgeschickt werden.)

O Einzug

Zahlerstand am Tag der Whg.-iibernahme | Datum der Wohnungsiibernahme

[ Lieferantenwechsel

Name des bisherigen Lieferanten Kundennummer beim bisherigen Lieferanten
Vorjahresverbrauch in kW/h Personenanzahl im Haushalt
3. Preise
Der Kunde zahlt fur die gelieferte Energie folgendes Entgelt:
Verbrauchspreis Grundpreis
Verbrauchspreis HT oder HT/NT 24,83 Cent/kWh Netto 151,26 €/Jahr
Stromsteuer, derzeit 2,05 Cent/kWh
Umsatzsteuer, derzeit 19 % 5,11 Cent/kWh Umsatzsteuer, derzeit 19 % 28,74 €/)ahr
Brutto 31,99 Cent/kWh Brutto 180,00 €/Jahr
Preisstand ist der 01.01.2026. Zur Preisanpassung wahrend oder nach Ablauf der Erstlaufzeit vergleiche Ziffer 6 der , Allgemeinen
Geschéftsbedingungen der Stadtwerke Mengen fiir den Eigenverbrauch von Energie (Strom)”.
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4. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf

Gewiinschter Lieferbeginn:
[0 Nachstmaoglicher Zeitpunkt

O zum (Datum)

Fir den tatsichlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der Anlage
Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Mengen fiir
den Eigenverbrauch von Energie (Strom).

Fir den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist
(14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen
werden soll, erklare ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht
nach MaRgabe von Ziffer 10 zusatzlich (falls gewinscht bitte
ankreuzen):

O Ich verlange ausdriicklich, dass die Energielieferung — soweit
maoglich —auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf
der Widerrufsfrist liegt. Fir den Fall, dass ich mein
Widerrufsrecht austibe, schulde ich dem Lieferanten fiir die bis
zum Widerruf gelieferte Energie gemaR § 357a Abs. 2 BGB
angemessenen Wertersatz.

5. Laufzeit / Kiindigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des
laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem
31.10. bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres. Er
verlangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte
Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat
gekiindigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die
Kindigung bedarf der Textform. Besondere Kiindigungsrechte
(nach Gesetz oder den beigefligten AGB) bleiben unberiihrt.

6. Geltung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
Ergdnzend finden die beigefugten ,Allgemeine
Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Mengen fir den
Eigenverbrach Energie (Strom) Anwendung.

7. Vollmacht

Der Kunde bevollmachtigt den Lieferanten zur Vornahme aller
Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller
Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des
Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des
bisherigen Liefervertrags. Zudem bevollmachtigt der Kunde
den Lieferanten auch zur Kindigung etwaiger bestehender
Vertrage Uber die Durchfiihrung des Messstellenbetriebs. Der
Kunde bevollmachtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage
seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim
jeweils zustandigen Messstellenbetreiber.

8. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermdchtigt die
Stadtwerke Mengen (Glaubiger-ldentifikationsnummer:
DE867ZZ00000311149) Zahlungen aus diesem
Vertragsverhaltnis von dem unten angegebenen Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend
genannte Kontoinhaber sein Kreditistitut an, die von den
Stadtwerken Mengen auf das angegebene Konto gezogenen
Lastschriften einzuldsen.

Betriebsleiter: BM Philip Schwaiger | Florian Pfau

Firmensitz: Mengen Registernummer: HRA 560 752
Rechtsform: Eigenbetrieb Steuernummer:  85487/07504
Registergericht: ~ Ulm Ust-IdNr.: DE 146 609 934

Hinweis:

Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer fir dieses SEPA-Mandat wird
dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

Name, Vorname des Kontoinhabers

StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort

Kreditinstitut (Name)

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (ggf.
Vertretungsberechtigte/r)

9. Werbung und Einwilligung

Unternehmer kénnen Kunden unter den Voraussetzungen des
§7 Abs.3 UWG Werbung fiir eigene dhnliche Waren oder
Dienstleistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der
Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu
Werbezwecken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfir
andere als die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen
(reguldre Porto- oder Telekommunikationskosten) entstehen.
Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Mengen,
Wasserstralle 4, 88512 Mengen, DE /
verbrauchsabrechnung@stadtwerke-mengen.de.

[ Telefonwerbung

Ich erkldre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum
Zwecke der Werbung fir eigene Produkte und/oder
Dienstleistungen (Angebote zu Strom- und Warmevertrage)
telefonisch kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen
dieses Vertrags erhobenen Daten (Name, Anschrift, Tel.Nr.,
Beginn und Ende der Belieferung, Daten zum
Energieverbrauch) verarbeitet.

[ E-Mail-Werbung

Ich erklare mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum
Zwecke der Werbung fir eigene Produkte und/oder
Dienstleistungen (Angebote zu Strom- und Warmevertrage)
per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mirim Rahmen dieses
Vertrags erhobenen Daten (Name, Anschrift, Tel., Beginn und
Ende der Belieferung, Daten zum Energieverbrauch)
verarbeitet.

VR Bank Donau Oberschwaben eG
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Die Einwilligung/en zur Werbung per Telefonanruf und per E-
Mail gelten bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung
folgenden Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher
widerrufe. Ein Widerruf dieser Einwilligung/en ist (einzeln oder
gemeinsam) jederzeit moglich. Er erfolgt fir die Zukunft und
beriihrt damit nicht die RechtmaRigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefonanruf bzw. per
E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Mengen,
Wasserstralte 4, 88512 Mengen, DE/
verbrauchsabrechnung@stadtwerke-mengen.de.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbeziiglichen
Widerspruchsrechten des Kunden kénnen den Informationen
zur Verarbeitung personenbezogener Daten entnommen
werden.

10. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Griinden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betrdgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszutiben, missen Sie uns (Stadtwerke
Mengen / WasserstralRe 4, 88512 Mengen, DE /07572/607400
verbrauchsabrechnung@stadtwerke-mengen.de) mittels einer
eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief
oder eine E-Mail) Uber lhren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie konnen dafiir das beigefligte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung Uber die Austibung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, einschlieBlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, glinstigste Standardlieferung gewahlt
haben), unverziglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung Gber lhren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fur diese
Ruckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit lhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Riickzahlung
Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die
Dienstleistungen oder Lieferung von elektrischer Energie
wahrend der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Auslibung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

Betriebsleiter: BM Philip Schwaiger | Florian Pfau

Firmensitz: Mengen Registernummer: HRA 560 752
Rechtsform: Eigenbetrieb Steuernummer:  85487/07504
Registergericht: ~ Ulm Ust-IdNr.: DE 146 609 934

STADTWERKE

SOMENGEN

11. Auftragserteilung

Ich/Wir  erteile/n dem Lieferanten den Auftrag,
meinen/unseren gesamten Bedarf an elektrischer Energie an
die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt
auBerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der
Bestatigung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage
nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat.

Ort/Datum Unterschrift Kunde

Hinweis der SWM zur Haftung von Versorgungsstorungen: Sie
konnen im Falle einer Unterbrechung oder bei
UnregelmaBigkeiten in der Stromversorgung lhre Anspriiche
bei lhrem zustidndigen Netzbetreiber geltend machen, soweit
es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs
einschlieBlich Netzanschluss handelt.

Anlage des Vertrags:

o Allgemeine Geschéaftsbedingungen der STW Mengen fiir den
Eigenverbrauch von Energie (Strom) der jeweils gultigen Fassung

e Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten

VR Bank Donau Oberschwaben eG
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Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke Mengen fir den
Eigenverbrauch von Energie (Strom)

2.1

22

23

24

2.5

Gender-Hinweis: Aus Griinden der besseren Lesbarkeit
wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen
ménnlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermal3en
fiir alle Geschlechter.

Vertragsschluss / Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in
Textform  unter Angabe des  voraussichtlichen
Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn
hangt davon ab, dass alle fir die Belieferung notwendigen
MaRnahmen (Kindigung des bisherigen Liefervertrags
etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf
der Widerrufsfrist des Kunden gemaf §§ 355 Abs. 2, 356
Abs. 2 Nr.2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den
Lieferanten hierzu ausdriicklich auf.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung /
Leistungsumfang / Befreiung von der Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf
an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle.
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze  des
Netzanschlusses, Uber den der Kunde beliefert und mittels
Marktlokations-ldentifikationsnummer
energiewirtschaftlich  identifiziet ~wird. Von  der
Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen
ist die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte elektrische
Energie, die ausschlieRlich vom Kunden selbst verbraucht
wird (Eigenversorgung). Entsprechendes gilt fiir Mengen,
die im Rahmen der gemeinschaftlichen
Gebaudeversorgung nach § 42b EnWG bezogen werden.
Eine Aufnahme, Erweiterung oder Einschrankung der
Eigenversorgung ist dem Lieferanten zwei Monate vorab
anzuzeigen.

Auf Verlangen des Kunden koénnen unter den
Voraussetzungen des § 10c EEG die Strombeziige aus
dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben-
und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht
werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 der Anlage
Stromliefervertrag Fuhrmannle Strom Haushalt Natur
zugeordnet werden. Damit der Lieferant die Zuordnung der
Entnahmestelle veranlassen kann, muss der Kunde dem
Lieferanten mit dem Verlangen die hierfur erforderlichen
Angaben, insbesondere die Marktlokations-
Identifikationsnummer der weiteren Entnahmestelle, die
der Entnahmestelle in Ziffer 1 der Anlage
Stromliefervertrag Fuhrmannle Strom Haushalt Natur
zugeordnet werden soll, mitteilen.

Der Messstellenbetrieb wird durch den
Messstellenbetreiber erbracht und ist gemal § 9 Abs. 2
MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde
keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen
Messstellenbetreiber schliet. Der Lieferant stellt dem
Kunden das Entgelt fir Messstellenbetrieb und Messung
unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in
der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um
Folgen einer Storung des Netzbetriebs einschliefilich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht
befreit. Zu den mdglichen Anspriichen des Kunden gegen
den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen.

Wird den Parteien die Erfilllung der Leistungspflichten
durch unvorhersehbare Umstande, auf die sie keinen
Einfluss haben und deren Abwendung mit einem
angemessenen  technischen oder  wirtschaftlichen
Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien,
Arbeitskampfmalinahmen, hoheitliche Anordnungen),
unmdéglich gemacht, so sind die Parteien von ihren
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese
Umstande noch andauern.

AGB fir den Eigenverbrauch von Energie (Strom) Haushalt / Stand 10/2025

2.6

3.1

3.2

3.3

34

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit,
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene
Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des
Kunden gegen den Lieferanten bleiben fir den Fall
unberiihrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein
Verschulden trifft.

Messung / Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen /
Abrechnung /| Anteilige Preisberechnung /
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch
konventionelle oder moderne Messeinrichtungen bzw.
Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d.
MsbG (oder rechtméaBige Ersatzwertbildung) des
zustandigen Messstellenbetreibers  ermittelt. Ein
intelligentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG aus
einer modernen Messeinrichtung, die Uber ein Smart-
Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden
ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom
Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern keine
Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. Uber ein
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des
Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom
Kunden selbst durchgefihrt. Erfolgt eine Fernibermittlung
der Verbrauchsdaten (z. B. (ber ein intelligentes
Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in
begriindeten Einzelfdllen, z. B. fiur die Dauer eines
technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunikation,
ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom
Kunden selbst durchgefiihrt, sofern dies fir die
Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt
der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der
Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung
der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der
Abrechnung, etwa anlasslich eines Lieferantenwechsels
oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des
Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum
Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn
ihm diese nicht zumutbar ist.

Soweit der Kunde far einen bestimmten
Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung
keine Ablesedaten Ubermittelt hat oder der Lieferant aus
anderen Grunden, die er nicht zu vertreten hat, den
tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil
keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber
rechtmafig ermittelten Ersatzwerte verfiigbar sind), kann
der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch
vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener
Berlcksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten
oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem
Grundstlick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit
dies zur Ermittlung der preislichen
Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur
Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur
Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen.
Sie muss mindestens eine Woche vor dem
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen bzw. das intelligente Messsystem
zuganglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt
verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden
die dadurch entstandenen Kosten nach tatséchlichem
Aufwand in Rechnung.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche
Abschlagszahlungen  verlangen. Die Hoéhe der



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden  Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu
berticksichtigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung
entfallt das Recht des Lieferanten nach Satz 1.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt
die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten
festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht
Uberschreitet, und zum Ende des Vertragsverhaltnisses.
Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine
kostenpflichtige =~ monatliche, vierteljahrliche  oder
halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten
erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsdchliche Umfang
der Belieferung unter Anrechnung der
Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung
der tatsachlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu
wenig berechnete Betrag unverzuglich erstattet bzw.
nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten
Abschlagszahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten
Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt,
anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die
Entgelte nach diesem Vertrag fir die im Liefermonat
gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem
Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach
Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform
erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform,
erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch
auch in elektronischer Form. Erhalt der Kunde
elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittlung der
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jahrlich in
Papierform.

Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und
erfolgt keine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B.
Uber ein intelligentes Messsystem), erhalt er unentgeltlich
die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen)
Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG
automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei
Monate. Erfolgt eine Fernibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. Uber ein intelligentes Messsystem)
und rechnet der Lieferant nicht monatlich ab, erhalt der
Kunde unentgeltlich die Abrechnungsinformationen nach §
40b EnWG automatisch monatlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden
und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit
verfligbar, erganzende Informationen zu dessen
Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfligung (siehe
Ziffer 18).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine
Nachprifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten
Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine
Eichbehdérde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle
i. S.v. §40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten
der Nachprifung fallen dem Kunden nur dann zur Last,
sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht
Uberschritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des
intelligenten Messsystems eine Uberschreitung der
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt
(wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage
falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig
berechnete  Betrag unverziglich  erstattet bzw.
nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung
verrechnet. Ist das Ausmal} des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und
liegen auch keine rechtmafig ermittelten Ersatzwerte vor),
so ermittelt der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der
letzten  fehlerfreien  Ablesung durch  Schatzung
entsprechend Ziffer 3.2 . Anspriiche nach dieser Ziffer sind
auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden
Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann Uber einen groReren Zeitraum
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festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf
langstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des
Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der
Abrechnungszeitraum  untermonatlich (z. B. bei
untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der
Belieferung), SO rechnet der Lieferant
verbrauchsunabhangige Preisbestandteile tagesgenau ab.
Fur die Abrechnung (gednderter) verbrauchsabhangiger
Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte
Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum
auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermessen
(§315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der
Preiséanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche
Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu
berlicksichtigen sind. Die nach einer Preisdnderung
anfallenden Abschlagszahlungen kdnnen entsprechend
angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug /
Zahlungsverweigerung/ Aufrechnung

Samtliche Rechnungsbetrdge sind zwei Wochen nach
Zugang der Rechnung, Abschldge und Vorauszahlungen
zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der
Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und im Wege
des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrags oder
Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der
Lieferant angemessene MaRnahmen zur Durchsetzung
seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut
zur Zahlung auf, oder lasst der Lieferant den Betrag durch
Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des
Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 18 in
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage der Pauschale nachzuweisen; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein
und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu
erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Dem Kunden ist
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht
entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Einwdnde gegen Rechnungen berechtigen zum
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der
vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprifung
der Messeinrichtung verlangt und solange durch die
Nachpriifung nicht die ordnungsgemafRe Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist, oder sofern aus Sicht
eines verstandigen Kunden die ernsthafte Mdoglichkeit
eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen
Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit
auBerhalb der Plausibilitét liegenden Verbrauchsmengen,
auch wenn eine Nachprifung der Messeinrichtung deren
ordnungsgemale Funktion bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser
Klausel unberihrt.

Gegen Anspriiche des Lieferanten kann nur mit
unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fiir
Anspriche des Kunden aufgrund vollstandiger oder
teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter Erfullung der
Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fir
Forderungen des Kunden, die im Rahmen des
Riickabwicklungsverhaltnisses nach  Widerruf  des
Vertrags entstehen. Ein wichtiger Grund liegt auch vor,
wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das
gesamte Vermdgen der anderen Partei oder eines
wesentlichen Teils dieses Vermodgens eingeleitet wurde.

Vorauszahlung

Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche
Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen, wenn
der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht
unwesentlicher Héhe in Verzug ist, wenn der Kunde
innerhalb eines Zeitraums von zwdélf Monaten wiederholt in
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Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten
Fallen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden
Beginn, Hohe und die Griinde flr die Vorauszahlung sowie
die Voraussetzungen fir ihren Wegfall mitzuteilen. Die
Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung
ist frihestens zum Lieferbeginn féllig. Die Hohe der
Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden  Abrechnungszeitraums und dem
aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen
Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu
bericksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom
Kunden nach dem Vertrag zu leistende Zahlung
(Abschlage nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrage)
verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der
Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziglich
erstattet bzw. nachentrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant
beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld-
oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den
Messstellenbetreiber damit beauftragen.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung
nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen.

Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen
verbrauchsabhangigen Arbeitspreis Energie in der sich
aus dem beigefligten Preisblatt ergebenden Hohe. Diese
werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die
Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen
(unabhangig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen
Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende Kosten: die
Kosten flr Energiebeschaffung und Vertrieb, dass an den
Netzbetreiber abzufiihrende Netzentgelt, die Kosten fiir
Messstellenbetrieb — soweit diese Kosten dem Lieferanten
vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden —,
die Konzessionsabgaben.

Zuséatzlich zahlt der Kunde flr die gelieferte Energie
folgende Preisbestandteile nach dieser Ziffer in der jeweils
geltenden Hohe. Die bei Vertragsschluss geltende Héhe
ist im beigefugten Preisblatt angegeben. Im Einzelnen:

Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG.

Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die
den Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der
gesetzlichen Vorgaben zur Foérderung der
Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen sowie zur Férderung des Ausbaus von
Warme- und Kéltenetzen entstehen.

Die fir das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Héhe
der KWKG-Umlage wird bis zum 25.10. eines
Kalenderjahres von den Ubertragungsnetzbetreibern im
Internet veroffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).

Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlendem
Aufschlag fir besondere Netznutzung nach der
Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).

Der Aufschlag fur besondere Netznutzung enthalt die
Kosten, die mit der § 19-StromNEV-Umlage ausgeglichen
werden sollen sowie den Aufschlag fir besondere
einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der
BNetzA (Az. BK8-24-001-A).

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten
ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern aus
der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten
Netzbetreibern Erlése zu erstatten, die diesen entgehen,
weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem
Verbrauchsverhalten oder besonders hohem
Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte
Netzentgelte anbieten miissen.

In die § 19-StromNEV-Umlage werden derzeit die Kosten,
die mit der Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satze 9
- 11 EnWG ausgeglichen werden sollen, eingerechnet. Mit
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der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die
den Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der
gesetzlichen Vorgaben zur Foérderung der
Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse
entstehen.

Mit dem Aufschlag fiir besondere einspeiseseitige
Netznutzung werden die Kosten ausgeglichen, die den
Ubertragungsnetzbetreibern aus der Walzung EE-
bedingter Mehrkosten durch nachgelagerte Netzbetreiber
entstehen.

Der Kunde tragt die einzelnen Umlagen bzw. Aufschlage,
die derzeit gemeinsam als Aufschlag fur besondere
Netznutzung erhoben werden.

Die fur das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Hohe
des Aufschlags wird bis zum 25.10. eines Kalenderjahres
von den Ubertragungsnetzbetreibern im Internet
veroffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).

Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende
Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG.

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die
den Ubertragungsnetzbetreibern durch
Entschadigungszahlungen nach MalRgabe von §17e
EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-
Windenergieanlagen in Folge von Stérungen oder
Verzdgerungen der Netzanbindung dieser Anlagen
entstehen sowie u. a. Offshore-Anbindungskosten nach
§ 17d Abs. 1 EnNWG, den §§ 17a und 17b EnWG sowie die
Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und des
Flachenentwicklungsplans nach § 5 WindSeeG.

Die fir das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Hohe
des Aufschlags wird bis zum 25.10. eines Kalenderjahres
von den Ubertragungsnetzbetreibern im Internet
verdffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).

Die Stromsteuer.

Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende
Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich
auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das fir die
gelieferte Energie zu zahlendem Entgelt in entsprechender
Hoéhe.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit zusatzlichen, in Ziffer 6.2, Ziffer 6.3
und Ziffer 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben
belegt, erhdht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt
um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils
geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die
Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein
verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRlgelder oder
Ahnliches) belegt wird, soweit dieser unmittelbare Einfluss
auf die Kosten fir die nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden
Hoéhe nach Satz 1 und 2 flihrt bei Erstattungen (z. B. in
Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden
Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht,
soweit die Mehrkosten nach Hoéhe und Zeitpunkt ihres
Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche
Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine
Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die
nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem
einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach
Verbrauch)  zugeordnet  werden  konnen. Eine
Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der
Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird Uber eine
solche = Weiterberechnung  spatestens  mit  der
Rechnungsstellung informiert.

Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2
und 6.3 sowie etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben und
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5
die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe an. Die
derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem
beigefligten Preisblatt.

Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils
geltende Hohe eines nach vorstehenden Ziffern zu
zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis
und den Arbeitspreis Energie nach Ziffer 6.2 — nicht
hingegen die gesondert in der jeweils geltenden Hohe an
den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach
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Ziffer 6.3 und Ziffer 6.6 sowie etwaige zukuinftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
nach Ziffer 6.5 — durch einseitige Leistungsbestimmung
nach billigem Ermessen gemafl § 315 BGB anzupassen
(Erhdhungen oder Senkungen). Anlass fir eine solche
Preisanpassung ist ausschlieBlich eine Anderung der in
Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant Uberwacht
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang
einer solchen Preisanpassung ist auf die Veranderung der
Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden
Preisanpassung nach dieser Ziffer bzw. — sofern noch
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist — seit
der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen
Preisanpassung beschrankt. Kostensteigerungen und
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung
gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem
Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisanpassung; diese sind so zu wahlen, dass
Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden
unglnstigeren Maf3stdben Rechnung getragen werden als
Kostenerhdhungen, also Kostensenkungen mindestens in
gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemafl § 315 Abs. 3
BGB das Recht, die Austibung des billigen Ermessens des
Lieferanten gerichtlich (iberpriifen zu lassen. Anderungen
des vertrieblichen Grundpreises und des Arbeitspreises
Energie nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten,
erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit,
moglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn
der Lieferant dem Kunden die Anderungen spétestens
einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der
Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen (Uber aktuelle Produkte (insbesondere
gebilindelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhalt
der Kunde unter 07572/607400 oder im Internet unter
https:\\stadtwerke-mengen.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss
einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten Uber
die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr-
oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder
Minderverbrauch elektrischer Arbeit und Uber einen
anderen Bilanzkreis unverzuglich mitzuteilen. Der
Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit und
solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA
entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt
ermdglichen.

Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV,
StromNZzZV, MsbG, MessEG, MessEV, hochstrichterliche
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der
BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhéltnis kann nach
Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der
gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B.
durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt
nicht bereits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss
des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem
Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht
unbedeutendem Mafde gestort werden. Ebenso kann nach
Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Licke nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des
Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die
Rechtsprechung eine Klausel fir unwirksam erklart), die
nur durch eine Anpassung oder Ergdnzung zu beseitigen
sind. In solchen Fallen ist der Lieferant verpflichtet, den
Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverzuglich
insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die
Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von
Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich
entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort- und
Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich
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macht (z. B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten mdglich. Die
Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem
Kunden die Anpassung spatestens einen Monat vor dem
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem
Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Vertragsanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung /
Sonderkiindigungsrecht bei Einbau intelligentes
Messsystem

Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort
einzustellen und die Anschlussnutzung selbst oder durch
einen Dritten, etwa den zustandigen Netzbetreiber
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem MaRe schuldhaft Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
verwendet (,Energiediebstahl) und die Unterbrechung zur
Verhinderung einer weiteren unberechtigten
Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in H6he des Doppelten
der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat
entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens
aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist
der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den
zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der
Berechnung des Mindestbetrags bleiben nicht titulierte
Forderungen auler Betracht, die der Kunde schlussig
beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung
zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig
entschiedenen Preiserh6hung des Lieferanten resultieren.
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der
Unterbrechung auBer Verhéltnis zur Schwere des
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass
hinreichende  Aussicht besteht, dass er seinen
Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden
wird die Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher
angedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit
der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage
vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des
Zeitpunkts der Auftragserteilung angekundigt. Der
Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der
Ankilndigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die
Anschlussnutzung zu  unterbrechen, wofur der
Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen
Netznutzungsvertrags Strom sechs weitere Werktage Zeit
hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend
entgegenstehen, unverziglich hinweisen.

Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes
gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung bei
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber
plant derzeit ein gesetzliches Recht zur
Versorgungsunterbrechung gegeniber Haushaltskunden
nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen § 41f EnWG
einzufiihren. Die Regelungen zur Unterbrechung und zur
Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von
Zahlungsverzug nach dieser Ziffer 9 der AGB sind fur die
Dauer der Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen
Regelung gegenlber Haushaltskunden in dem Umfang
ausgesetzt, in dem diese abweichende Regelungen ftrifft.

Die Kosten der  Unterbrechung sowie  der
Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu
ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch
entstandenen Kosten pauschal gemaRl Ziffer 18 in
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf
die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu
erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Dem Kunden ist
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht
entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale. Dies gilt nicht fir AuRensperrungen, die
Kosten einer solchen Sperrung werden nach
tatséachlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Die
Belieferung wird unverziglich wiederhergestellt, wenn die
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Griinde fur die Unterbrechung entfallen und die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern
keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur
Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer
erteilten Einzugsermachtigung unbenommen, die Kosten
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich
mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist gekiindigt und die Lieferung eingestellt werden.
Der Lieferant muss den Kunden unverziglich beim
zustandigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die
Entnahmen des Kunden im Falle einer auBerordentlichen
Kindigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa
wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers,
Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu
Lieferantenwechselprozessen) uber den Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell
zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen
Ausgleich erhalt (z. B. im Rahmen der Mehr- oder
Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet
der Kunde fiir diese fortwahrende Belieferung das Entgelt
nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach
Ziffer 9.1 oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den
Voraussetzungen von Ziffer 9.2. Im letztgenannten Fall ist
dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen
vorher anzudrohen. Die Kiindigung unterbleibt in diesem
Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auf3er Verhaltnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Ein
wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein
Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte
Vermdgen der anderen Partei oder eines wesentlichen
Teils dieses Vermdgens eingeleitet wurde.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher
Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfillung der Lieferpflicht
oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir dadurch
entstandene Schaden nach MaRgabe von Ziffer 10.2 bis
10.6.

Anspriche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei
UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit
es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs
einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, gegeniber
dem Netzbetreiber geltend zu machen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziglich
Uber die mit der Schadensverursachung
zusammenhangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise
aufgeklart werden kénnen.

In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der
Vertragsparteien sowie ihrer Erfullungs- und
Verrichtungsgehilfen fur schuldhaft verursachte Schaden
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz
oder grobe Fahrladssigkeit herbeigefihrt wurde; dies gilt
nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des
Kérpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher
Pflichten, deren Erflillung die ordnungsgemafe
Durchfiihrung des Vertrags tiberhaupt erst ermdglicht und
auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmafRig
vertrauen durfen (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht,
beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die
haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mogliche
Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Berlicksichtigung der Umstéande, die sie kannte oder
kennen musste, hatte voraussehen mussen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberthrt.

Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei
Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug
unverziglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der
neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform
mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis
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spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum
erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw.
Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermdglichen.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum
Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums,
wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen
Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers
zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden fir die neue
Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot.

Sofern der Umzug des Kunden gemaR Ziffer 11.2 nicht zur
Beendigung des Vertrags fiihrt, hat der Kunde das Recht
den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform
zu kindigen. Die Kindigung kann mit Wirkung zum
Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem
spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet
diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu
den bisherigen Vertragsbedingungen an der neuen
Entnahmestelle weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem
Kunden bis binnen zwei Wochen nach Erhalt der
Kindigung anbietet und die Belieferung an der neuen
Entnahmestelle méglich ist. Zu diesem Zweck hat der
Kunde in seiner aufierordentlichen Kiindigung seine
zukiinftige Anschrift oder eine zu Bezeichnung seiner
zukunftigen Entnahmestelle verwendet
Identifikationsnummer mitzuteilen.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus
Grinden, die dieser zu vertreten hat, und wird dem
Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an
seiner bisherigen Entnahmestelle, fir die der Lieferant
gegenuber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss
und fur die er von keinem anderen Kunden eine Vergutung
zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu
vergiten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche
des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer
nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen
Entnahmestelle bleiben unberihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch
und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu Ubertragen.
Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spétestens
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter
Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer
Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf
wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen
nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge,
insbesondere bei Ubertragungen i.S.d.
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer
unberihrt.

Vertragsstrafe

Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen
oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der
Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen.
Diese ist fur die tatsachliche, sofern nicht feststellbar, fir
die geschatzte Dauer des unbefugten Gebrauchs,
langstens aber fur sechs Monate auf der Grundlage einer
taglichen  Nutzung der unbefugt verwendeten
Verbrauchsgerate von bis zu zehn Stunden nach dem fiir
den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der
Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig die Verpflichtung
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu
machen. Die Vertragsstrafe betrdgt das Zweifache des
Betrags, den der Kunde bei Erflllung seiner Verpflichtung
nach dem fir ihn geltenden Vertragspreis zusatzlich zu
zahlen gehabt hatte. Sie darf fur den tatsachlichen, sofern
der Beginn der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fir
einen geschatzten Zeitraum, langstens aber fiir einen
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

Datenschutz

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum
Widerspruchsrecht erhalt der Kunde in den Informationen



15

151

15.2

16
16.1

16.2

16.3

17

18

zur Verarbeitung personenbezogener Daten des
Lieferanten.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten /
Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -
entgelten sind beim jeweils zustdndigen Netzbetreiber
erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich.
Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem
neuen Lieferanten den fur ihn maRgeblichen Verbrauch
des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit
der Lieferant aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat,
den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte
Verbrauch anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und
Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet,
Beanstandungen von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur
Qualitat von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang

beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke
Mengen/WasserstralRe 4, 88512 Mengen,

DEA7572/607400/ verbrauchsabrechnung@stadtwerke-
mengen.de

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach
§ 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung
zur  Durchfiihrung  eines  Schlichtungsverfahrens
anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht
abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt
unberthrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle
hemmt die gesetzliche Verjahrung gemall § 204 Abs. 1
Nr.4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte
anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem
EnWG) zu beantragen, bleibt unberihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e. V.,

FriedrichstraRe 133, 10117 Berlin,

Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,

Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.
Allgemeine Informationen der BNetzA zu
Verbraucherrechten fir den Bereich Elektrizitdt und Gas
sind erhaltlich Gber den

Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,
Postfach 8001, 53105 Bonn,

Telefon: 0228 / 141516, Telefax: 030/22480-323,

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
Allgemeine Informationen nach dem
Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fir
Energieeffizienz  eine  Liste  gefihrt, in der
Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und
Anbieter von Energieeffizienzmalnahmen aufgefiihrt sind.
Weiterfihrende Informationen zu der sog. Anbieterliste
und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-
online.de. Sie kdnnen sich zudem bei der Deutschen
Energieagentur lber das Thema Energieeffizienz
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

Pauschalen / Preise fiir weitere Dienstleistungen

Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten nach
Ziffer 4.2 (netto € 4,00 / brutto - (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit)
Zahlungseinzug  durch
Netzbetreiber nach Ziffer 4.2

Inkassodienstleister /
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- je Mahnschreiben (netto € Geblhrensatz des
Dienstleisters / brutto - (von der Umsatzsteuerpflicht
befreit)

- je "vor Ort"-Einziehung (netto € 40,00 / brutto - (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit)

Unterbrechung der  Anschlussnutzung (ohne
AuBensperrung) nach Ziffer 9.4

- wahrend der vom Netzbetreiber verdffentlichten
Geschaftszeiten (netto € 78,00 / brutto - (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit)

- auBerhalb der vom Netzbetreiber verdffentlichten
Geschaftszeiten (netto 101,40 € / brutto — (von der
Umsatzsteuerpflicht befreit)

- Kosten fiir unberechtigte Zutrittsverweigerung nach
Ziffer 3.3 (netto €40,00 / brutto €von der
Umsatzsteuerpflicht befreit)

Wiederaufnahme der Anschlussnutzung nach Ziffer
9.4

- wahrend der vom Netzbetreiber veréffentlichten
Geschéftszeit (netto € 78,00 / brutto € 92,82) innerhalb des
Netzgebiet.

- auBerhalb der Geschaftszeit des Netzbetreibers (netto €
101,40 / brutto € 120,67) innerhalb des Netzgebiet.

Kosten fiir Abrechnungsdienstleistungen

- Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch
inklusive Versand pro Rechnung (netto € 10,70 / brutto
€12,73)

Schlussbestimmungen

Die Regelungen dieses Vertrags sind abschlieend.
Mundliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz
oder teilweise unwirksam oder undurchflihrbar sein oder
werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.
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INFORMATION ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Gender-Hinweis: Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen ménnlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermal3en fiir alle Geschlechter.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht unter anderem
Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten
(alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natirliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfillung von
Vertragen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden
selbst erhoben, sondern z.B. auch von dessen Mitarbeitern,
Dienstleistern oder Erfullungsgehilfen (nachfolgend ,sonstige
Betroffene*), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner.
Gerne mochten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen
Betroffenen Uber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt
nicht fir die Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (siehe
oben) aufweisen.

1 WER IST FUR DIE VERARBEITUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN
DATEN VERANTWORTLICH UND AN WEN KANN ICH MICH BEI
FRAGEN WENDEN?

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz (z. B. DS-GVO) fur die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Mengen, Wasserstralle 4,
88512 Mengen, DE, verbrauchsabrechnung@mengen.de,
Telefonnummer:  07572/607410, https://stadtwerke-mengen.de.
Unser/e Datenschutzbeauftragte/r steht lhnen fir Fragen zur
Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten unter Fa. Danubis, Fr.
Ulrike  Eben, Panoramastrale 17, 88271  Wilhelmsdorf,
datenschutzbeauftragte@mengen.de gerne zur Verfligung.

2 WELCHE ARTEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN
VERARBEITET? ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF WELCHER
RECHTSGRUNDLAGE ERFOLGT DIE VERARBEITUNG?

21 Wir verarbeiten folgende
personenbezogener Daten:

Kategorien

Daten unseres Kunden:

+ Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname,
Adresse, Kundennummer, gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls
Registergericht und  -nummer, gegebenenfalls ILN/BDEW-
Codenummer, gegebenenfalls Vertragskontonummer),

« Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten),
+ Daten zum Zahlungsverhalten,

+ Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B.
Zahlernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation
(Entnahmestelle)),

» Angaben zum Belieferungszeitraum,

* Verbrauchs- und Einspeisedaten,

Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister
oder Erfiillungsgehilfen unseres Kunden):

» Kontaktdaten (z.B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer),

+ Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z.B. Dipl.-Ing., Leiter
Vertrieb)

2.2 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden
Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

» Daten unseres Kunden zur Erflllung des Vertragsverhaltnisses mit
unserem Kunden und der diesbeziglichen Durchfiihrung
vorvertraglicher MaBnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO.

» Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Erflllung
rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz
sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. ¢) DS-GVO.

+ Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Wahrnehmung
von Aufgaben, die im Offentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem
Messstellenbetriebsgesetz), auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. €) DS-
GVO.

» Daten sonstiger Betroffener zur Erfillung des Vertragsverhaltnisses
mit unserem Kunden und der diesbeziglichen Durchfiihrung
vorvertraglicher MaBnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO, da die Erfiullung des Vertragsverhaltnisses mit unserem Kunden
und die diesbezugliche Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen
sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres Kunden
darstellt.

» Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwerbung
betreffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO, da Direktwerbung unser berechtigtes Interesse darstellt.

» Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener gegebenenfalls
auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf Grundlage
einer ausdricklichen Einwilligung gemaf Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO.
Im Falle von Telefonwerbung gilt dies nur beziiglich unserer privaten
Kunden (keine Gewerbebetreibende). Eine Einwilligung zur
Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung kénnen Sie jederzeit
uns gegeniber widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke
Mengen, Wasserstralle 4, 88512 Mengen, DE,
verbrauchsabrechnung@mengen.de, 07572/607400. Der Widerruf der
Einwilligung erfolgt fir die Zukunft und berthrt nicht die
RechtmaRigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

» Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwirdigkeit unseres
Kunden auf Grundlage von Art.6 Abs.1 lit.b) DS-GVO als
vorvertragliche Malnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die
Ermittlung der Kreditwirdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von
Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse darstellt.

* In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei Creditreform
Boniversum GmbH, Hellersbergstrale 11, 41460 Neuss, Telefon
02131/109501 Fax 02131/109557 zur Ermittlung der Kreditwirdigkeit
personenbezogene Daten zur Identifikation unseres Kunden sowie
Daten Uber nicht vertragsgemaRes oder betriigerisches Verhalten
Ubermittelt.

+» Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie
auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen
zur Beurteilung der Kreditwurdigkeit unseres Kunden zu geben. In die
Berechnung der Kreditwiirdigkeit flieRen unter anderem
Anschriftendaten unseres Kunden ein.

ERFOLGT EINE OFFENLEGUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN
GEGENUBER ANDEREN EMPFANGERN?

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung lhrer personenbezogenen Daten
erfolgt — soweit im Rahmen der unter Ziffer 2 genannten Zwecke
jeweils erforderlich — ausschlieRlich gegenliber folgenden Empfangern
bzw. Kategorien von Empfangern:

* Tochter- und Konzerngesellschaften,
» Abrechnungs- oder IT-Dienstleister,

« andere Berechtigte (z. B. Behdrden und Gerichte), soweit hierzu eine
gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht,

» Messstellenbetreiber,
* Bilanzkreisverantwortliche,

+ Ubertragungsnetzbetreiber (Strom) bzw.
Marktgebietsverantwortlicher (Gas),

* Netzbetreiber,

 Auskunfteien,



4 ERFOLGT EINE UBERMITTLUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN
DATEN AN ODER IN DRITTLANDER?

Eine Ubermittiung lhrer personenbezogenen Daten an oder in
Drittlander oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

5 FUR WELCHE DAUER WERDEN MEINE PERSONENBEZOGENEN
DATEN GESPEICHERT?

Personenbezogene Daten werden zu den unter Ziffer 2 genannten
Zwecken solange gespeichert, wie dies fiir die Erfillung dieser Zwecke
erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten,
insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257
HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu
speichern.

Zum Zwecke der Direktwerbung werden lhre personenbezogenen
Daten solange gespeichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches
Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Mafgabe
der einschlagigen rechtlichen Bestimmungen besteht, langstens
jedoch fiir eine Dauer von zwei Jahren Uber das Vertragsende hinaus,
oder bis Sie der Verarbeitung fir Zwecke der Direktwerbung
widersprechen oder eine hierfiir erteilte Einwilligung widerrufen.

6 WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG
MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Sie haben uns gegeniiber insbesondere folgendem Rechten
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

* Recht auf Auskunft Uber lhre gespeicherten personenbezogenen
Daten (Art. 15 DS-GVO),

» Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten
Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-
GVO),

* Recht auf L6schung, wenn die Speicherung unzulassig ist, der Zweck
der Verarbeitung erfullt und die Speicherung daher nicht mehr
erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung
bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-
GVO),

* Recht auf Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18
Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO),

+ Recht auf Ubertragung der von lhnen bereitgestellten, Sie
betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

* Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die
Rechtmaligkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten
Verarbeitung nicht berthrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

WIDERSPRUCHSRECHT

» Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehodrde (Art. 77 DS-GVO).

7 IST DIE BEREITSTELLUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
GESETZLICH ODER VERTRAGLICH VORGESCHRIEBEN ODER FUR
EINEN VERTRAGSABSCHLUSS ERFORDERLICH? BESTEHT EINE
PFLICHT, DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN BEREITZUSTELLEN,
UND WELCHE MOGLICHEN FOLGEN HATTE DIE
NICHTBEREITSTELLUNG?

Im Rahmen des Vertragsverhaltnisses hat unser Kunde uns diejenigen
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die fir den
Abschluss und die Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses und die
Erfullung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind. Dazu gehéren der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von
Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erflllungsgehilfen oder Dienstleister),
denen sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die
erforderlichen Daten sowie gegenseitige persdnliche Kommunikation
mit den zustandigen Mitarbeitern — bzw. falls unser Kunde es wiinscht,
weiteren Dritten — kann das Vertragsverhaltnis gegebenenfalls nicht
abgeschlossen bzw. erfiillt werden.

8 ERFOLGT EINE AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
EINSCHLIERLICH PROFILING?

Zum Abschluss und zur Erflllung des Vertragsverhaltnisses findet
keine automatisierte Entscheidungsfindung einschliellich Profiling
statt.

9 AUsS WELCHEN QUELLEN STAMMEN DIE VERARBEITETEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des
Vertragsverhaltnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen
erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus
offentlich  zuganglichen Quellen, z.B. aus Grundbichern,
Handelsregistern und dem Internet, zuldssigerweise gewinnen durften.
AulRerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir
zulassigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder
von Dritten, z.B. Netzbetreibern, erhalten.

Sie kénnen uns gegenuber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fir Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von
Grunden widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr fur die Zwecke der
Direktwerbung verarbeiten und die Daten I6schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfiillung des

Vertragsverhaltnisses mit unserem Kunden) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im &ffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. €) DS-

GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f)

DS-GVO stiitzen (beispielsweise Ubermittilungen von personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemafRen oder betriigerischen
Verhalten unseres Vertragspartners an Auskunfteien), kdnnen Sie uns gegenuber aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begriindeten
Widerspruchs grundséatzlich nicht mehr fiir die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten I6schen, es sei denn, wir kdnnen zwingende
Grunde fur die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der

Geltendmachung, Auslbung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist an Stadtwerke Mengen, Wasserstral’e 4, 88512 Mengen, DE, verbrauchsabrechnung@stadtwerke-mengen.de,
07572/607400 oder an den Datenschutzbeauftragten Fa. Danubis, Fr. Ulrike Eben, Panoramastrafle 17, 88271 Wilhelmsdorf,

datenschutzbeauftragte@mengen.de zu richten.



Informationen nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz

Q

STADTWERKE

o MENGEN

Aufgrund des am 13.07.2005 in Kraft getretenen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind wir gesetzlich verpflichtet, nachstehende
Informationen zum Netzzugang und zur Stromkennzeichnung auszuweisen.

Energietrdgermix und dessen Umweltauswirkungen (Stromkennzeichnung):

Angaben auf Basis der Daten fiir das Jahr 2023

Stromzusammensetzung im Lieferjahr 2024
S . Unternehmensmix Naturstrom Verblel!aem_:ler .
Energietragermix Energiemix Deutschlandmix
Kernenergie 1,0% 0,00 % 3,2% 2,0%
Kohle 9,8 % 0,00 % 31,0% 26,0 %
Erdgas 4,1% 0,00 % 13,0% 12,0%
Sonstige fossile
Energietrager 0,4% 0,00 % 1,2% 1,0%
Erneuerbare Energien,
gefordert nach dem EEG 0% 50,9% 49,1 % 49,0 %
Sonstige Erneuerbare
Energien 84,7 % 49,1 % 2,5% 10,0 %
Gesamt 100,0 % 100,00 % 100,0 % 100,0 %
Umweltauswirkungen Unternehmensmix Naturstrom Treuetarife Deutschlandmix
Grundversorgung
CO,-Emission [g/kWh] 117 0 371 324
Radioaktiver Abfall [g/kWh] 0,0000 0 0,0002 0,0003

Hinweis:

Unser griner Strom "Naturstrom" besteht zu 100 % aus Wasserkraft.

Angaben auf Basis der Daten flr das Jahr 2023
Stromzusammensetzung im Lieferjahr 2024

m Kernkmaft

Unternehmensmix

™ Kohle

Erdgas 1,0%
W Sonstige fossile
Energietréger

W Emeuerbare Energien mi Her-
kunftsnachveeis, nicht aefordert

9,8%

4,1%
0,4%
0,0%

Naturstrom

verbleibender Energiemix

2,5% ~3,2%

\

Deutschlandmix

nach dem EEG 49,1% 31,0%
W Mieterstrom, oefordert nach de 49,1%
EE . rbare E - 49,0% 12,0%
Geforaer nach aem | 13,0% \
EEG \
B Erneuerbare Energien ais 1,0%
der Region, ge fordet nach der 1,2%
EEG
CO2-Emission [g/kWh] I 117 I | 3r1 I 324 |
Radioaktiver Abfall [g/éWh] | 0 | | 0,0001 | 0 |
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Information nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Maoglichkeit zu Energieeinsparungen mit Vergleichswerten zum
Energieverbrauch erhalten Sie bei der Energieagentur Sigmaringen (www.energieagentur-sig.de). Weitere Energieagenturen oder
dhnliche Einrichtungen finden Sie auf der Internetseite der Bundesstelle fiir Energieeffizienz: www.bfee-online.de.

Fiir Sie zum Vergleich mit lhrem eigenen Stromverbrauch hier eine Aufstellung liber den bundesdeutschen Durchschnitt:

Haushalte mit

Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch je
Haushalt

Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch je
Haushaltsmitglied

1 Person

2 Personen

3 Personen

4 Personen

5 Personen und mehr

1.900 kWh
2.890 kWh
3.720 kWh
4.085 kWh
5.430 kWh

1.900 kWh
1.445 kWh
1.240 kWh
1.020 kWh
1.020 kWh

Werte 07/2021, (ohne Heizstromverbrauch), Quellen: BDEW

Information zur Vertragslaufzeit

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis
zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres. Er verldangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei
mit einer Frist von einem Monat gekiindigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere
Kindigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefiigten AGB) bleiben unbertihrt.

Ausweis der Netzentgelte

In den Nettopreisen sind die Entgelte des Netzbetreibers fir die Netznutzung enthalten. Diese beinhalten den Transport und die
Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen Dienstleistungen.
Vom Netzbetreiber SW Mengen veroffentlichte Preise fiir Netznutzung ,,Niederspannung ohne registrierte Leistungsmessung” fur
Haushalt, Landwirtschaft, gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf:

Entnahme aus der Niederspannung

Netznutzungsentgelt bis 31.12.2024 ab 01.01.2025

netto brutto* netto brutto*
Arbeitspreis 9,25 Cent/kWh** 11,00 Cent/kWh** 9,99 Cent/kWh** 11,89 Cent/kWh**
Grundpreis 50,00 €/a 59,50 €/a 100,00 €/a 119,00 €/a

Konzessionsabgabe
netto brutto

Entnahme nach § 2 KAV Abs. 3 (Sondervertragskunden) 0,11 Cent/kWh 0,13 Cent/kWh
Entnahme nach § 2 KAV Abs. 2 Nr. 1a (Tarifkunden mit Schwachlasttarif) 0,61 Cent/kWh 0,73 Cent/kWh
Entnahme nach § 2 KAV Abs. 2 Nr. 1b (Tarifkunden ohne Schwachlasttarif) 1,32 Cent/kWh 1,57 Cent/kWh

Entgelte fiir Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung in € (bei jahrlicher Abrechnung)

bis 31.12.2024 ab 01.01.2025
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) Messstellenbetrieb (inkl. Messung)
Zahlertypen netto brutto* netto brutto*
Wechselstrom Eintarifzdhler 13,54 16,11 13,54 16,11
Wechselstrom Zweitarifzahler 23,79 28,31 23,79 28,31
Eintarif-2-Richtungszahler 25,79 30,69 25,79 30,69
Zweitarif-2-Richtungszahler 25,79 30,69 25,79 30,69
Smart Meter Basis 18,29 21,76 18,29 21,76
Smart Meter Premium 88,29 105,07 88,29 105,07

*incl. 19% Umsatzsteuer

** Diese Preise enthalten keine Entgelte fur die Konzessionsabgabe und die Umlage nach dem KWK- Gesetze

Anmerkung: Die o.a. Preisbestandteile fiir die Netznutzung, Abrechnung, Messung und Messstellenbetrieb sind im Gesamtbetrag der
Schluss- bzw. Jahresabrechnung enthalten.
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Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen méchten:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurtick.)

An:

Stadtwerke Mengen

WasserstraRRe 4

88512 Mengen
verbrauchsabrechnung@stadtwerke-mengen.de
Tel.:07572/607400

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag tiber den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum und Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

Stand 04/2025 Seite 1/1
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	7. Vollmacht
	9. Werbung und Einwilligung
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	2_AGB HH Natur_Stand 10_2025
	1 Vertragsschluss / Lieferbeginn
	2 Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der Leistungspflicht
	2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnum...
	2.2 Auf Verlangen des Kunden können unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die Strombezüge aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 der Anla...
	2.3 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kunde...
	2.4 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglich...
	2.5 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere ...
	2.6 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schaden...

	3 Messung / Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie
	3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messeinrichtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein i...
	3.2 Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann ...
	3.3 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislic...
	3.4 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch...
	3.5 Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses.  Abweichend von Satz 1 hat der Kunde d...
	3.6 Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von dre...
	3.7 Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer F...
	3.8 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40...
	3.9 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung (siehe Ziffer 18).
	3.10 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu...
	3.11 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnu...
	3.12 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhän...

	4 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung/ Aufrechnung
	4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und i...
	4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, oder lässt der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodien...
	4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechn...
	4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erf...

	5 Vorauszahlung
	5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wie...
	5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) f...
	5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistende Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wi...
	5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6 Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen.
	6.2 Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis Energie in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden ...
	6.3 Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende Preisbestandteile nach dieser Ziffer in der jeweils geltenden Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe ist im beigefügten Preisblatt angegeben. Im Einzelnen:
	6.3.1 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG.
	6.3.2 Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlendem Aufschlag für besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).
	6.3.3 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG.
	6.3.4 Die Stromsteuer.

	6.4 Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlendem Entgelt in entsprechender Höhe.
	6.5 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffer 6.2, Ziffer 6.3 und Ziffer 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entsteh...
	6.6 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der...
	6.7 Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.8 Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis und den Arbeitspreis Energie nach Ziffer 6.2 –   nicht hingegen die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziffer 6.3 und Ziffer 6....
	6.9 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter 07572/607400 oder im Internet unter https:\\stadtwerke-mengen.de.

	7 Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG
	8  Änderungen des Vertrags
	9 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	9.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unte...
	9.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt,...
	9.3 Bis zum 30.04.2024 galt mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung bei Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG. Der Gesetzgeber plant derzeit ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushalts...
	9.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnung...
	9.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle ei...

	10 Haftung
	10.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffer 10.2 bis 10.6.
	10.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	10.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	10.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Vertragsparteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführ...
	10.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	10.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11 Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug
	11.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen.  Im Regelfall muss diese M...
	11.2 Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunde...
	11.3 Sofern der Umzug des Kunden gemäß Ziffer 11.2 nicht zur Beendigung des Vertrags führt, hat der Kunde das Recht den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform zu kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit...
	11.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...

	12 Übertragung des Vertrags
	13  Vertragsstrafe
	13.1 Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche, sofern...
	13.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde ...

	14 Datenschutz
	15 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
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